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Referentenentwurf des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat eines Fachkräfteein-
wanderungsgesetzes 
 
 

 
Die DGKFO begrüßt die Bemühungen der Bundesregierung zur Strukturierung der Einwanderung von 
Fachkräften. Zu dem Gesetzentwurf sind zwei grundsätzliche Dinge anzumerken, die bei Beratungen 
für ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz in Deutschland beachtet werden sollten: 
 
  

1. Definition des Zustands „Fachkräftemangel“  für betroffene Bereiche.  
Wer genau entscheidet, ob in Deutschland in welchem Bereich ein Mangel überhaupt be-
steht? 

 
2. Für Kieferorthopäden (=zum Fachzahnarzt weitergebildete Zahnärzte) besteht in Deutsch-

land kein Mangel, sondern eine sehr heterogene Verteilung der Niederlassungen zwischen 
(wirtschaftlich attraktiven) Ballungsgebieten und der (wirtschaftlich weniger attraktiven) Flä-
che. 
 
Aufgrund fehlender Anreizsysteme gibt es eine Verdichtung von Kieferorthopäden in Groß-
räumen und -städten bei geleichzeitigem Rückgang von Niederlassungen in ländlichen Regio-
nen.  
 
Insofern ist von Seiten der DGKFO eine Berücksichtigung der Berufsgruppe Kieferorthopäde 
in diesem Gesetz nicht sinnvoll. Das Problem der Verteilung ist ein anderes als das des 
Mangels.  
 
Daher lautet die Anregung, dieses Gesetz spezifisch für Fachkräfte in industriellen Berufen 
oder auch für nachgeordnetes medizinisches Personal (Stichwort: Pflege) zu formulieren und 
den Bereich Kieferorthopädie, ggf. auch Zahnärzte/Ärzte vollständig auszuklammern. 

  
 
 
 


